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Betr.:
Beanstandung des KT-Beschlusses Nr. KT/B/288-15/2026 vom 04.05.2026 -
Ablehnender Beschluss zur Entlastung des Landrates und der ehrenamtlichen
Beigeordneten für das Haushaltsjahr 2021 - und Beantragung der Aufhebung
 
Der Kreistag möge beschließen:
 
Der Beschluss des Kreistages Nr. KT/B/288-15/2026 vom 04.05.2026 – Ablehnender
Beschluss zur Entlastung des Landrates und der ehrenamtlichen Beigeordneten für
das Haushaltsjahr 2021 – wird hiermit beanstandet und aufgehoben.
 
 
 
Begründung:
 
In der Kreistagssitzung am 04.05.2026 wurde der Beschluss über die Entlastung des
Landrates und seiner ehrenamtlichen Beigeordneten, soweit diese einen eigenen
Geschäftsbereich leiten oder den Landrat zu vertreten haben, mehrheitlich nicht
gefasst. 
 
Die Thüringer Kommunalordnung regelt in § 80 Absatz 3 Satz 3 ThürKO, welcher nach
§ 114 ThürKO entsprechend Anwendung findet, dass bei einer Verweigerung der
Entlastung des Landrates und der Beigeordneten, soweit diese einen eigenen
Geschäftsbereich leiten oder den Landrat zu vertreten haben, der Kreistag die dafür
maßgebenden Gründe anzugeben hat. Die Regelung vermittelt insoweit einen
Begründungszwang. Die Entlastungssuchenden sollen damit in die Lage versetzt
werden, sich grundsätzlich ein Bild über die Vorwürfe und Gründe der Nichtentlastung
zu machen
 
Eine Begründung in der Niederschrift zur Sitzung erfüllt bereits den in der Regelung (§
80 Abs. 3 Satz 3 ThürKO) vermittelten Begründungszwang. 
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In der Kreistagssitzung am 04.05.2026 ist die Verweigerung der Entlastung nicht
begründet worden.  
 
Damit ist die mehrheitliche Verweigerung der Entlastung nicht gesetzeskonform und
wird von mir beanstandet. Insoweit verweise ich ergänzend auf mein Schreiben vom
28.05.2026. 
 
Die Besonderheit, dass die gesetzliche Regelung bei einer „Nichtentlastung“ einen
Begründungszwang vorsieht, eröffnet den Beanstandungsweg. 
 
 
 
A h k e 
Landrat
 
Anlagen:
 
 
 

□ Vorlage wurde ohne / mit Änderung zum Beschluss erhoben

□ Vorlage wurde abgelehnt

□ Vorlage wurde zurückgezogen

 
 
Abstimmungsergebnis:

Ja: Nein: Enthaltungen:
 




